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(9) Die Mitglieder der Gemeindevertretung dürfen in ihrer 
Tätigkeit von niemandem behindert werden. Stehen sie in 
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, ist es unzulässig, sie 
aufgrund ihres Ehrenamtes zu entlassen oder zu kündigen. 
Dieses gilt auch für den Zeitraum von 6 Monaten nach Be
endigung der Wahlperiode. Ihnen ist die erforderliche freie 
Zeit für ihre Tätigkeit zu gewähren. Die Gemeindevertretung 
entscheidet über eine angemessene Entschädigung.

(10) Nach Ablauf der Wahlperiode üben die bisherigen Mit
glieder der Gemeindevertretung ihr Ehrenamt bis zur kon
stituierenden Sitzung der neu gewählten Gemeindevertre
tung aus.

§23
Sitzungen der Gemeindevertretung

(1) Die Gemeindevertretung tritt spätestens einen Monat 
nach erfolgter Wahl zur konstituierenden Sitzung zusammen. 
Die Einberufung erfolgt durch den Bürgermeister, der die 
Sitzung zu eröffnen und festzustellen hat, daß alle gewähl
ten Gemeindevertreter die Wahl angenommen haben.

(2) Unter Vorsitz des an Lebensjahren ältesten Mitglieds 
wählt die Gemeindevertretung aus ihrer Mitte mit einfacher 
Mehrheit den Gemeindevertretervorsteher, der in kreisange
hörigen und kreisfreien Städten die Bezeichnung Stadtver
ordnetenvorsteher führt sowie einen oder mehrere Stellver
treter hat. In den kreisfreien sowie in größeren kreisangehö
rigen Städten können Vorstände oder Präsidien der Stadt
verordnetenversammlung gebildet werden, denen der Stadt
verordnetenvorsteher, dessen Stellvertreter und der Bürger
meister angehören. Bei der Wahl der Stellvertreter sollen 
das Verhältnis der Sitzzahl der Fraktionen und die Fraktions
zugehörigkeit des Gemeindevertretervorstehers berücksich
tigt werden. Auf Beschluß der Gemeindevertretung kann ein 
ehrenamtlicher Bürgermeister gleichzeitig auch Gemeinde
vertretervorsteher sein.

(3) Den Vorstehern der Gemeindevertretungen bzw. den 
Vorständen oder Präsidien obliegen geschäftsführende Auf
gaben. Sie haben für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Ein
berufung und Durchführung der Sitzungen zu sorgen. Die 
Gemeindevertretung muß unverzüglich einberufen werden, 
wenn es ein Drittel aller Gemeindevertreter oder der Bür
germeister unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung.

(4) Die Gemeindevertretung ist beschlußfähig, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder zur Sitzung anwesend ist. Sie 
faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder, soweit durch Gesetz nichts anderes vorgeschrieben 
ist.

(5) Tagesordnung, Zeit und Ort der Sitzung sind ortsüblich 
öffentlich bekannt zu machen.

(6) Der Gemeindevertretervorsteher muß eine Angelegen
heit auf die Tagesordnung setzen, wenn es der Bürgermeister, 
ein Drittel aller Gemeindevertreter oder eine Fraktion ver
langt.

(7) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich, Aus
schluß der Öffentlichkeit kann für bestimmte Angelegenhei
ten durch die Geschäftsordnung, für einzelne Angelegenhei
ten auf Antrag durch Beschluß der Gemeindevertretung an
geordnet werden. In Übereinstimmung mit der Geschäftsord
nung können Fragestunden für die Einwohner in die Tages
ordnung aufgenommen und durchgeführt werden.

(8) Der Bürgermeister und die Beigeordneten nehmen an 
den Sitzungen der Gemeindevertretungen teil. Der Bürger
meister und im Rahmen ihrer Sachgebiete die Beigeordneten 
können jederzeit das Wort verlangen.

§24
öffentliche Bekanntmachungen,

Beschlüsse der Gemeindevertretungen, 
Widerspruch und Beanstandung

(1) Beschlüsse der Gemeindevertretung sind in ortsüblicher 
Weise den Bürgern bekannt zu machen.
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(2) Der Bürgermeister kann einem Beschluß der Gemeinde
vertretung widersprechen, wenn er der Auffassung ist, daß 
dieser dem Wohl der Gemeinde entgegensteht. Der Wider
spruch muß binnen zwei Wochen schriftlich eingelegt und 
begründet werden. Er hat aufschiebende Wirkung und führt 
zur erneuten und diesmal endgültigen Entscheidung der Ge
meindevertretung.

(3) Der Bürgermeister hat einen Beschluß der Gemeinde
vertretung zu beanstanden, wenn dieser Beschluß geltendes 
Recht Verletzt. Die Beanstandung muß binnen zwei Wochen 
schriftlich eingelegt und begründet werden. Sie hat aufschie
bende Wirkung. Verbleibt die Gemeindevertretung bei er
neuter Verhandlung bei diesem Beschluß, so hat der Bürger
meister eine Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde ein
zuholen. Das nähere Verfahren regelt die Geschäftsordnung.

§25
Kontrolle der Verwaltung

(1) Die Gemeindevertretung hat Anspruch darauf, vom 
Bürgermeister über alle wesentlichen Angelegenheiten der 
Gemeindeverwaltung unterrichtet zu werden.

(2) Zur Überwachung der Durchführung ihrer Beschlüsse 
sowie des Verwaltungsablaufes hat die Gemeindevertretung 
das Recht, vom Bürgermeister, den Beigeordneten und lei
tenden Bediensteten der Gemeindeverwaltung Auskunft in 
allen Gemeindeangelegenheiten zu fordern und Akteneinsicht 
durch von ihr damit beauftragte Ausschüsse oder bestimmte 
Mitglieder der Gemeindevertretung zu verlangen. Der Bür
germeister, die Beigeordneten und die leitenden Bediensteten 
sind verpflichtet, der Gemeindevertretung Auskunft zu er
teilen. Dem Verlangen ist stattzugeben, wenn es 20 Prozent 
aller Abgeordneten beantragen.

J26
Ausschüsse der Gemeindevertretung

(1) Die Gemeindevertretung kann zur Erfüllung ihrer Auf
gaben ständige oder zeitweilige Ausschüsse bilden, die be
schließend oder beratend tätig werden. Soweit nicht im Ge
setz vorgeschrieben, legt die Gemeindevertretung in ihrer 
Hauptsatzung Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der 
Ausschüsse fest.

(2) Bei der Bildung der Ausschüsse sollen die in der Ge
meindevertretung mit Abgeordneten vertretenen Parteien 
und politischen Vereinigungen und Gruppierungen entspre
chend ihren Sitzanteilen berücksichtigt werden.

(3) In jeder Gemeinde ist ein Hauptausschuß, ein Finanz
ausschuß und ein Rechnungsprüfungsausschuß zu bilden. In 
kleineren Gemeinden können durch Beschluß der Gemeinde
vertretung die Aufgaben des Finanzausschusses vom Haupt
ausschuß und die des Rechnungsprüfungsausschusses von 
einem beauftragten Rechnungsprüfer wahrgenommen wer
den.

(4) Die Gemeindevertretung kann über die Bildung weiterer 
Ausschüsse eigenverantwortlich entscheiden.

(5) Der Hauptausschuß koordiniert die Arbeit aller Aus
schüsse der Gemeindevertretung und entscheidet über die 
Planung der Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeu
tung. Er entscheidet in Angelegenheiten, die der Beschlußfas
sung der Gemeindevertretung unterliegen, falls diese keinen 
Aufschub dulden. Diese Entscheidungen des Hauptausschus
ses unterliegen der nachträglichen Genehmigung durch die 
Gemeindevertretung. Vorsitzender des Hauptausschusses ist 
von Amts wegen der Bürgermeister.

(6) Der Finanzausschuß bereitet die Haushaltssatzung der 
Gemeinde vor und trifft, soweit nicht andere Ausschüsse zu
ständig sind, die erforderlichen Entscheidungen für die Durch
führung des Haushaltsplanes und des Finanzplanes.

(7) Der Rechnungsprüfungsausschuß begleitet die Haus
haltsführung der Gemeinde und prüft die jährliche Haus
haltsrechnung.


